
 

 

 

Gemeinde Nübbel 

- Die Bürgermeisterin - 

Datum: 03.12.2020 

Tel: 04331 6677-20 (Gemeinde Fockbek) 

 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

 
Sitzung der Gemeindevertretung Nübbel  

am 14.12.2020 um  19:30 Uhr in der Kleinen Turnhalle Nübbel. 

 

 

Tagesordnung 
 
 

 voraussichtlich öffentlich 

1. Niederschrift Nr. 12/2020 der Sitzung am 21.09.2020 

2. Einwohnerfragestunde 

3. Mitteilungen der Bürgermeisterin 

4. Kindergartenerweiterung 

4.1. Entwurfsvorstellung 

4.2. Kostenschätzung 

5. Neubau Feuerwehrgerätehaus 

5.1. Entwurfsvorstellung 

5.2. Kostenschätzung 

6. Anträge BFN 

6.1. Prüfung möglicher Standorte für ein Bürgerhaus 

6.2. Nutzung einer Fläche zur Errichtung eines Begegnungs- und Fitnessparks 

7. Ortskernentwicklungskonzept Nübbel 

hier: Beauftragung Planer 

8. Sicherheit Feuerwehrgerätehaus 

hier: Beratung über weitere Maßnahmen 

9. Fördervorhaben der Entwicklungsagentur "Rad stark!" 

10. Beratung und Beschluss über die Neufassung der Hundesteuersatzung 

11. Zweiter Entwurf der Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes S.-H. 

hier: Mitteilung 

12. Beratung und Beschluss über den Jahresabschlusses der Gemeinde Nübbel für das Haus-

haltsjahr 2019 

13. Beratung und Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 der Ge-

meinde Nübbel 

14. Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Nübbel für das Jahr 2019 



 

 

 

15. Beratung und Beschluss über Nachtragshaushalt 2020 der Gemeinde Nübbel 

16. Beratung und Beschluss über den Haushalt 2021 der Gemeinde Nübbel 

17. Genehmigung von Ausschussbeschlüssen 

18. Anfragen und Mitteilungen 

 voraussichtlich nichtöffentlich 

19. Vertragsangelegenheiten 

20. Grundstücksangelegenheiten 

21. Personalangelegenheiten 

 

 

Es ist beabsichtigt eine Beschlussfassung über die nicht öffentliche Beratung  
der Tagesordnungspunkte  19, 20 und 21 gemäß § 35 Abs. 2 GO durchzuführen  

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michaela Teske 
Die Bürgermeisterin 
 
 
 
 
Hinweis: 
In den Räumlichkeiten kann unter Wahrung der Abstände nur eine begrenzte Anzahl von  
Gästen zugelassen werden.  
(Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2) 
 


